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BETREFF Betriebliche Altersversorgung; 
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DOK 2019/0136608 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

kürzlich bin ich nach der (lohn)steuerlichen Behandlung  

 

- einer Versicherung bei Arbeitsunfähigkeit und  

- einer Grundfähigkeitenversicherung  

 

Anlage



 

 

Seite 2 gefragt worden. Gern teile ich auch Ihnen dazu das Ergebnis einer Abstimmung mit dem 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den obersten Finanzbehörden der 

Länder mit: 

 

Die (lohn)steuerliche Anerkennung einer Versicherung im Rahmen der betrieblichen 

Altersversorgung lehnt sich an die arbeits-/betriebsrentenrechtliche Einordnung an (s. Rz. 1 ff. 

des BMF-Schreibens vom 7. Dezember 2017, BStBl 2018 I Seite 147). Danach muss die 

Zusage des Arbeitgebers einem im Betriebsrentengesetz - BetrAVG - geregelten Versor-

gungszweck dienen, die Leistungspflicht nach dem Inhalt der Zusage durch ein im Gesetz 

genanntes biologisches Ereignis ausgelöst werden und durch die vorgesehene Leistung ein im 

Gesetz angesprochenes biometrisches Risiko teilweise übernommen werden (BAG-Urteil 

vom 16. März 2010 - 3 AZR 594/09, Rn. 23 ff. -). 

 

Bei Eintritt einer Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit wird das 

biometrische Risiko der Invalidität grundsätzlich erfüllt; die Versicherung dieser Risiken 

erfüllt die Voraussetzungen des Betriebsrentengesetzes. Demgegenüber stellt die Versiche-

rung des Risikos einer längerfristigen Arbeitsunfähigkeit keine Absicherung des bio-

metrischen Risikos „Invalidität“ dar und dient folglich nicht einer betrieblichen Alters-

versorgung. 

 

Eine Grundfähigkeitenversicherung dient der Absicherung des biometrischen Risikos 

„Invalidität“, denn der Verlust einer Grundfähigkeit führt zum Eintritt eines Invaliditäts-

grades. Eine Grundfähigkeitenversicherung erfüllt daher die Voraussetzungen des Betriebs-

rentengesetzes. Eine Versicherung, die das biometrische Risiko „Invalidität“ absichert, erfüllt 

auch dann die Voraussetzungen des Betriebsrentengesetzes, wenn der Leistungsfall nicht 

zusätzlich daran geknüpft ist, dass der Arbeitnehmer tatsächlich durch den Eintritt des 

Invaliditätsgrades in seiner Berufsausübung beeinträchtigt ist. Eine solche Einschränkung 

lässt sich § 1 Absatz 1 Satz 1 BetrAVG nicht entnehmen. Es steht dem Arbeitgeber aber frei, 

in seiner Versorgungszusage und entsprechend in den versicherungsvertraglichen Vereinba-

rungen den Leistungsfall in diesem Sinne einzuschränken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Klaus Poppenberg 




